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I. Einleitung 

Neben vielen anderen Rechtsgebieten beschäftigt sich Markus Achatz unter ande-
rem mit Fragen der Umsatzbesteuerung auf nationaler und unionsrechtlicher Ebene. 
Der von ihm gemeinsam mit Hans Georg Ruppe bearbeitete Umsatzsteuerkommen-
tar,1 der jüngst unter Mitarbeit von Thomas Bieber in 6. Auflage erschienen ist, ist 
das Standardwerk auf diesem Gebiet. Dem Jubilar ist der nachfolgende Beitrag mit 
den besten Wünschen zum Geburtstag gewidmet. 

II. Unionsrechtlicher Rahmen 

Mit der Richtlinie (EU) 2020/285 des Rates vom 18.2.20202 erfolgte eine grundle-
gende Reform der mehrwertsteuerlichen Regelungen für Kleinunternehmen auf uni-

 
1  Ruppe/Achatz, UStG (2024). 
2  Richtlinie (EU) 2020/285 des Rates vom 18.2.2020 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Sonderregelung für Kleinun-
ternehmen und der Verordnung (EU) Nr 904/2010 in Bezug auf die Zusammenarbeit der Ver-
waltungsbehörden und den Informationsaustausch zur Überwachung der ordnungsgemäßen 
Anwendung der Sonderregelung für Kleinunternehmen, ABl L 62/13 v 2.3.2020. 
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onsrechtlicher Ebene mit dem Ziel, die Bestimmungen für diese zu vereinfachen 
und den Verwaltungsaufwand zu verringern sowie den grenzüberschreitenden Han-
del zu begünstigen.3 Aus dem Grund wurde die Sonderregelung für Kleinunterneh-
men auf nicht ansässige Unternehmer erweitert und somit auch für Umsätze in an-
deren Mitgliedstaaten geöffnet, sofern die entsprechenden Jahresumsatz-Schwellen-
werte nicht überschritten werden. Die Regelungen waren von den Mitgliedstaaten 
bei Erlassung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften bis 31.12.2024 mit 1.1.2025 
umzusetzen.4 

Einzelne Regelungen der Richtlinie eröffnen Wahlmöglichkeiten für die Mitglied-
staaten, so etwa in Bezug auf die Festlegung der Höhe der nationalen Jahresumsatz-
Schwellenwerte (ggf auch branchenabhängig) in dem von der Richtlinie vorgegebe-
nen Rahmen (nationaler Schwellenwert: max € 85.000), die Wahl des Prozentsatzes, 
um den der nationale Jahresumsatz-Schwellenwert im laufenden Jahr höchstens 
überschritten werden darf, oder die Einführung einer Option zur Regelbesteuerung. 
Es ist daher davon auszugehen, dass im Rahmen der jeweiligen nationalen Umset-
zung nach wie vor große Unterschiede in der konkreten Ausgestaltung der Klein-
unternehmerregelungen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen bleiben 
werden.5  

Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte mit dem Abgabenänderungsgesetz 
2024 (AbgÄG 2024).6 Die Neuregelung ist gem § 18 Abs 64 UStG erstmals auf Um-
sätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 31.12.2024 ereig-
nen. Nachfolgend wird der Fokus auf die nationale Umsetzung gelegt und diese auf 
Auslegungs- und Umsetzungsschwierigkeiten hin analysiert.7 

III. Nationale Umsetzung ab 1.1.2025 

A. Kleinunternehmereigenschaft im Inland von Unternehmern,  

die ihr Unternehmen im Inland betreiben 

1. Persönliche Voraussetzungen für die Steuerbefreiung 

Nach Art 284 der MwSt-SystRL8 idF der RL (EU) 2020/2859 können die Mitglied-
staaten die im Inland ausgeführten Leistungen von in ihrem Hoheitsgebiet ansäs-
sigen Steuerpflichtigen von der Mehrwertsteuer befreien, wenn der nationale 

 
3  Vgl RL (EU) 2020/285, Erwägungsgrund 2. Zu den Regelungen der Richtlinie siehe etwa Nie-

dermair/Wagenthaler, Neuerungen für (EU-) Kleinunternehmer ab 2025, taxlex 2024, 225 
(225 ff). 

4  Vgl Art 3 der RL (EU) 2020/285. 
5  Vgl auch Spies, Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühba-

cher/Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 501 (514). 
6  BGBl I 113/2024; RV 2610 BlgNR XXVII. GP. 
7  Der Beitrag basiert auf dem bis zum 31.10.2024 bekannt gewordenen Rechtsstand. 
8  Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersys-

tem, ABl L 347/1 vom 11.12.2006. 
9  In der Folge wird auf die Artikel idF der RL (EU) 2020/285 Bezug genommen, sofern nicht 

Anderes vermerkt ist. 
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Schwellenwert für den Jahresumsatz (maximal € 85.000) nicht überschritten wird. 
Der nationale Gesetzgeber setzt die Ansässigkeit10 im Inland gem § 6 Abs 1 Z 27 
UStG idF des AbgÄG 2024 (wie nach der Rechtslage ab 201711) damit gleich, dass 
der Unternehmer sein Unternehmen im Inland betreibt.12 Dies ist nach den ErlRV 
dort der Fall, wo der Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit liegt.13 Für Zwecke der Klein-
unternehmerregelung ist davon auszugehen, dass es nur einen Ansässigkeitsstaat 
gibt und dass mit dem Abstellen auf den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit dem (in 
diesem Kontext einschränkend interpretierten) Kriterium der Ansässigkeit genüge 
getan wird.14 Eine Betriebsstätte bzw feste Niederlassung ist für die Begründung der 
Ansässigkeit iSd Kleinunternehmerregelung hingegen nicht ausreichend.15 

Die Kleinunternehmereigenschaft bedingt neben der Ansässigkeit im Inland, dass 
die Umsätze des Unternehmers die nationale Kleinunternehmergrenze (Umsatz-
grenze) nicht überschreiten (siehe Punkt 2). Im Falle eines abweichenden Wirt-
schaftsjahres – etwa bei Kapitalgesellschaften – ist die Kleinunternehmerregelung 
gem § 20 Abs 1 letzter Satz UStG generell nicht anwendbar. Sind die Voraussetzun-
gen erfüllt (Ansässigkeit im Inland iSd § 6 Abs 1 Z 27 UStG; Nichtüberschreiten der 
Kleinunternehmergrenze; kein abweichendes Wirtschaftsjahr) treten die Rechtsfol-
gen der Steuerbefreiung für Kleinunternehmer ex lege ein.16 Eine Antragstellung ist 
nicht erforderlich. Der Unternehmer kann allerdings auf die Anwendung der Klein-
unternehmerregelung verzichten (siehe Punkt D). 

2. Höhe, Ermittlung und zeitliche Anwendung der Umsatzgrenze 

a) Höhe und Ermittlung der Umsatzgrenze 
Mit 1.1.2025 wird die Umsatzgrenze auf € 55.000 angehoben.17 Gem Art 284 Abs 1 
der MwSt-SystRL wäre eine Anhebung auf bis zu € 85.000 zulässig; davon machte 

 
10  Zur unionsrechtlichen Auslegung und zu den Reaktionen des österreichischen Gesetzgebers 

siehe ua Kempf, Der grenzüberschreitende Kleinunternehmer im Wandel der Zeit, in Hörtnagl/ 
Kühbacher/Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 241 (246 ff); Spies, 
Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühbacher/Mayr/Pülzl/ 
Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 501 (insb 505 ff). 

11  Bis 2016 stellte § 6 Abs 1 Z 27 UStG auf den Wohnsitz oder Sitz des Unternehmers im Inland 
ab. 

12  Dies gilt bereits seit 1.1.2017 (Änderung durch das AbgÄG 2016, BGBl I 117/2016). 
13  Vgl ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 14. Zur Ansässigkeit von Kleinunternehmern im Inland 

siehe VwGH 7.5.2021, Ra 2020/15/0115; Zorn, VwGH zum nicht im Inland ansässigen Klein-
unternehmer, RdW 2021, 521 (522). 

14  Vgl Spies, Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühbacher/ 
Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 501 (518). 

15  Vgl ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 14. Siehe auch VAT Committee, Guidelines Resulting from 
the Meetings of the VAT Committee, 123rd Meeting of 20 November 2023 (taxud.c.1(2024) 
2616014 – EN), Document D – taxud.c.1(2024)4333871 – 1078, 295. 

16  Zur Problematik bei Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit siehe Punkt 2, b. 
17  Mit dem AbgÄG 2024 war eine Anhebung auf € 42.000 geplant, die jedoch durch das Progres-

sionsabgeltungsgesetz 2025 (PrAG 2025), BGBl I 144/2024, schon vor Inkrafttreten auf € 55.000 
abgeändert wurde. Damit sollte auch eine Harmonisierung zwischen der einkommensteuer-
lichen Kleinunternehmerpauschalierung und der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmerrege-
lung hergestellt werden (siehe 2710 BlgNR XXVII. GP, 7). 
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der österreichische Gesetzgeber nicht in vollem Umfang Gebrauch.18 An der Zusam-
mensetzung der Umsatzgrenze ändert sich im nationalen Recht nichts. Nach wie 
vor bedient sich der österreichische Gesetzgeber aber für die Bestimmung der maß-
geblichen Umsätze einer anderen Technik als im Unionsrecht. Gem § 6 Abs 1 Z 27 
UStG ist von den Umsätzen gem § 1 Abs 1 Z 1 und 2 UStG (Umsätze aus Lieferun-
gen und sonstigen Leistungen sowie Eigenverbrauch im Inland) auszugehen. In der 
Folge werden jene Umsätze angeführt, die bei der Berechnung außer Ansatz bleiben, 
während in Art 288 der MwSt-SystRL19 die Beträge aufgelistet werden, die in den Jah-
resumsatz iSd Bestimmung einzurechnen sind. Nach der nationalen Bestimmung 
bleiben (unverändert im Vergleich zur Rechtslage bis 2024) folgende Umsätze bei der 
Ermittlung der Kleinunternehmergrenze außer Ansatz: 
– Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerungen; 
– Umsätze von im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen zum aufgedruckten Wert 

gem § 6 Abs 1 Z 8 lit d UStG; 
– Umsätze von Anlagegold iSd § 6 Abs 1 Z 8 lit j UStG; 
– Vergütungen an Mitglieder des Aufsichtsrates, Verwaltungsrates oder andere mit 

der Überwachung der Geschäftsführung beauftragte Personen iSd § 6 Abs 1 Z 9 
lit b UStG; 

– Umsätze iZm Wetten und im Bereich des Glücksspiels gem § 6 Abs 1 Z 9 lit d 
UStG; 

– Umsätze der Blinden iSd § 6 Abs 1 Z 10 lit a UStG; 
– Umsätze mit Postdienstleistungen iSd § 6 Abs 1 Z 10 lit b UStG; 
– Umsätze von privaten Schulen und Einrichtungen iSd § 6 Abs 1 Z 11 lit a UStG 

sowie von Privatlehrern an öffentlichen Schulen und Schulen iSd lit a gem § 6 
Abs 1 Z 11 lit b UStG; 

– Umsätze aus den von öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder Volksbildungs-
vereinen veranstalteten Vorträgen, Kursen und Filmvorführungen wissenschaft-
licher oder unterrichtender oder belehrender Art iSd § 6 Abs 1 Z 12 UStG; 

– Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassen- und Versicherungsvertreter gem 
§ 6 Abs 1 Z 13 UStG; 

– Umsätze von gemeinnützigen Sportvereinen gem § 6 Abs 1 Z 14 UStG; 
– Umsätze der Pflege- und Tagesmütter oder von Pflegeeltern iSv § 6 Abs 1 Z 15 

UStG; 
– Umsätze von Wohnungseigentumsgemeinschaften iSd § 6 Abs 1 Z 17 UStG; 
– von einer Körperschaft öffentlichen Rechts bewirkte Umsätze von Kranken- und 

Pflegeanstalten, Alters-, Blinden- und Siechenheimen sowie Kuranstalten und 
Kureinrichtungen iSv § 6 Abs 1 Z 18 UStG; 

– Umsätze aus Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin iSv § 6 Abs 1 Z 19 
UStG; 

 
18  Kritisch dazu etwa Maierhofer-Poiss/Herglotz, Umsatzsteuerliche Neuerungen für Kleinunter-

nehmer, SWK 2024, 914 (915). 
19  Art 288 der MwSt-SystRL idF der RL 2020/285 musste durch die RL (EU) 2022/542 des Rates 

vom 5.4.2022 insb aufgrund der Neustrukturierung der ermäßigten Steuersätze angepasst wer-
den. Insoweit erweist sich die österreichische Regelungstechnik als resistenter in Bezug auf ge-
setzliche Anpassungen. 
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– sonstige Leistungen, die Zahntechniker im Rahmen ihrer Berufsausübung erbrin-
gen, sowie die Lieferungen von Zahnersatz durch Zahnärzte und Zahntechniker 
gem § 6 Abs 1 Z 20 UStG; 

– die Lieferung menschlicher Organe, von menschlichem Blut und von Frauenmilch 
gem § 6 Abs 1 Z 21 UStG; 

– Umsätze aus der Beförderung von kranken und verletzten Personen mit dafür 
besonders eingerichteten Fahrzeugen gem § 6 Abs 1 Z 22 UStG; 

– die Leistungen der Jugend-, Erziehungs-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Er-
holungsheime iSv § 6 Abs 1 Z 23 UStG; 

– Umsätze von Bund, Länder und Gemeinden iZm dem Betrieb eines Theaters, 
von Musik- und Gesangsaufführungen sowie iZm dem Betrieb eines Museums, 
eines botanischen oder eines zoologischen Gartens sowie eines Naturparks gem 
§ 6 Abs 1 Z 24 UStG; 

– bestimmte Leistungen von gemeinnützigen Körperschaften iSd § 6 Abs 1 Z 25 
UStG; 

– die Lieferung von Gegenständen iZm steuerbefreiten Tätigkeiten iSd § 6 Abs 1 
Z 26 UStG; 

– die sonstigen Leistungen von Zusammenschlüssen von Unternehmen, die über-
wiegend Bank-, Versicherungs- oder Pensionskassenumsätze tätigen, an ihre Mit-
glieder zur Ausführung der genannten steuerfreien Umsätze gegen Kostenerstat-
tung gem § 6 Abs 1 Z 28 UStG. 

Damit werden unecht steuerfreie Umsätze unionsrechtskonform im Regelfall aus 
der Umsatzgrenze ausgeklammert. Einzurechnen sind ua Umsätze mit Grundstü-
cken (sofern keine Hilfsgeschäfte vorliegen) gem § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG, Umsätze 
aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken gem § 6 Abs 1 Z 16 UStG 
sowie vorstehend nicht angeführte Umsätze, die unter § 6 Abs 1 Z 8 und 9 UStG 
fallen. Nach Ansicht der Finanzverwaltung gilt dies auch für Umsätze aus einer als 
Liebhaberei einzuordnenden „kleinen“ Vermietung gem § 1 Abs 2 LVO.20 Umsätze 
der Sozialversicherungsträger gem § 6 Abs 1 Z 7 UStG scheinen im Ausnahmeka-
talog ebenfalls nicht auf. 

Nach Art 288 Abs 1 der MwSt-SyStRL sind die dort angeführten Beträge für Zwe-
cke der Ermittlung des Jahresumsatzes ohne Mehrwertsteuer anzusetzen. Nach der 
Rechtsauffassung des VwGH21 zur bis Ende 2024 geltenden Regelung und der dem 
folgenden Verwaltungspraxis stellte die Umsatzgrenze bis 31.12.2024 eine Netto-
grenze dar, so dass auf die Bemessungsgrundlage bei unterstellter Steuerpflicht ab-
zustellen war (Herausrechnung einer fiktiven Umsatzsteuer aus den verrechneten 
Beträgen). Bei Anwendung des Normalsteuersatzes waren daher auf Basis der im 
Gesetz geregelten Betragsgrenze von € 35.000 de facto Umsätze bis € 42.000 („netto“ 
€ 35.000) steuerfrei. § 6 Abs 1 Z 27 UStG sieht nun ab 1.1.2025 eine Angleichung 

 
20  Die Vermietung von privat nutzbarem Wohnraum iSd § 1 Abs 2 LVO wird vor dem Hinter-

grund des Unionsrechts als Umsatzsteuerbefreiung mit Vorsteuerausschluss angesehen (siehe 
UStR 2000, Rz 995 mit Hinweis auf VwGH 30.4.2015, Ra 2014/15/0015). 

21  Vgl VwGH 28.10.1998, 98/14/0057. 
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an die unionsrechtliche Vorgabe22 dahingehend vor, dass hinsichtlich „der Berech-
nung der Kleinunternehmergrenze und des Schwellenwertes […] nicht auf die Be-
messungsgrundlage bei unterstellter Steuerpflicht abzustellen“ ist.23 Wird keine Um-
satzsteuer in Rechnung gestellt, sind die Beträge ohne Herausrechnung einer „fik-
tiven“ Umsatzsteuer in die Berechnung der Kleinunternehmergrenze einzubezie-
hen.24 Sollte die Umsatzsteuer fälschlicher Weise in Rechnung gestellt und aufgrund 
der Rechnung geschuldet werden, ist für die Ermittlung der Kleinunternehmergrenze 
mE auf die fakturierten „Nettobeträge“ abzustellen. Umsätze in anderen EU-Mit-
gliedstaaten oder in Drittstaaten sind für die Berechnung der inländischen Klein-
unternehmergrenze irrelevant. 

b) Zeitliche Anwendung und Toleranzgrenze 
In Angleichung an die unionsrechtlichen Vorgaben wird die zeitliche Anwendung 
der Kleinunternehmergrenze sowie die Toleranzregel ab 1.1.2025 umfassend neu 
gefasst. Art 288a der MwSt-SystRL regelt die Modalitäten der Nichtinanspruch-
nahme bzw weiteren Inanspruchnahme der Steuerbefreiung bei Überschreiten der 
national festgelegten Jahresumsatzgrenze. Dabei ist vorgesehen: 
– Die Steuerbefreiung ist im laufenden Kalenderjahr nicht anwendbar, wenn die 

Umsatzgrenze im vorangegangenen Kalenderjahr überschritten wurde. Der Mit-
gliedstaat, der die Steuerbefreiung gewährt, kann den Zeitraum auf zwei Kalen-
derjahre ausdehnen.25 

– Ist die Steuerbefreiung im laufenden Kalenderjahr anwendbar und wird die Um-
satzgrenze unterjährig überschritten, sieht Art 288a Abs 1 der MwSt-SystRL die 
Möglichkeit einer Toleranzregel vor, wonach der Steuerpflichtige die Steuerbe-
freiung während des Kalenderjahres weiter in Anspruch nehmen kann, wenn 
der Schwellenwert um höchstens 10 % überschritten wird. Bei Überschreitung 
um mehr als 10 % ist die Steuerbefreiung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an-
wendbar. 

 
22  Vgl ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 16: Damit sollen auch Diskrepanzen bei den in Art 6a Abs 5 

UStG genannten kalendervierteljährlichen Meldungen und bei der Berechnung des unions-
weiten Jahresumsatzes vermieden werden. 

23  Siehe dazu auch Melhardt/Kuder/Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgaben-
änderungsgesetz 2024 – Regierungsvorlage, ÖStZ 2024, 327 (331). Dagegen hält Spies (Klein-
unternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühbacher/Mayr/Pülzl/Zorn 
[Hrsg], Festschrift Reinhold Beiser [2024] 501 [515]) ein Herausrechnen fiktiver Umsatzsteuer 
zur Ermittlung des Jahresbetrags weiterhin für möglich. 

24  Bei der Ermittlung des unionsweiten Jahresumsatzes (siehe Punkt B) können auch umsatz-
steuerpflichtige Leistungen – wenn zB in einzelnen Ländern Steuerpflicht gegeben ist – zu 
berücksichtigen sein. In dem Fall ist entsprechend Art 288 Abs 1 MwSt-SystRL auf die Netto-
umsätze ohne Mehrwertsteuer abzustellen. 

25  Die Mitgliedstaaten können für die nationale Umsatzgrenze auch auf den Umsatz des voran-
gegangenen und des zweitvorangegangenen Kalenderjahres abstellen (siehe Melhardt/Kuder/ 
Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgabenänderungsgesetz 2024 – Regierungs-
vorlage, ÖStZ 2024, 327 [333]). In dem Fall führt ein Überschreiten der nationalen Umsatz-
schwelle zum Ausschluss der Kleinunternehmerbefreiung für die nächsten zwei Folgejahre 
(vgl Spies, Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühbacher/ 
Mayr/Pülzl/Zorn [Hrsg], Festschrift Reinhold Beiser [2024] 501 [517]). 
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Die Mitgliedstaaten können für die Toleranzgrenze aber auch eine Obergrenze 
von 25 % festlegen, die Steuerbefreiung im laufenden Kalenderjahr ohne Ober-
grenze gewähren (bei einem Umsatz von mehr als € 100.000 muss die Steuerbe-
freiung jedoch jedenfalls entfallen) oder auf die Toleranzgrenze verzichten.26  

Die Umsetzung in § 6 Abs 1 Z 27 UStG sieht vor, dass die Steuerbefreiung nicht 
anwendbar ist, wenn die Umsatzgrenze im vorangegangenen Kalenderjahr über-
schritten wurde. Wird die Grenze im laufenden Jahr überschritten (bei Nichtüber-
schreitung im Vorjahr), ist die Steuerbefreiung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
anwendbar. Nach dem Gesetzeswortlaut kann die Steuerbefreiung jedoch bis zum 
Ende des Kalenderjahres weiterhin angewendet werden, wenn die Kleinunterneh-
mergrenze um nicht mehr als 10 % überschritten wird (Kleinunternehmergrenze 
inkl Toleranzregel iHv 10 %: € 60.500). Anders als nach der bisherigen Rechtslage 
kommt es daher bei einer Überschreitung der nationalen Jahresumsatzgrenze zu 
einem unterjährigen Wegfall der Befreiung („ab diesem Zeitpunkt“). Die Formu-
lierung spricht dafür, dass dem Steuerpflichtigen im Hinblick auf die Toleranzgrenze 
ein Wahlrecht zusteht: Er kann die Steuerbefreiung innerhalb der Toleranzgrenze 
bis Ende des Kalenderjahres weiterhin anwenden oder sie ab Überschreiten der Um-
satzgrenze von € 55.000 nicht mehr anwenden. Bei Überschreiten der 10 %igen To-
leranzgrenze im Kalenderjahr entfällt die Steuerbefreiung ab der Überschreitung 
zwingend.  

 
Beispiel (in Anlehnung an ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 16): 
Der Unternehmer A betreibt sein Unternehmen im Inland und ist als Kleinun-
ternehmer gem § 6 Abs 1 Z 27 UStG befreit. Im Jahr 2025 erzielt er von Januar 
bis Oktober Umsätze iHv € 51.000. Die Umsätze sind mangels Verzichts auf die 
Steuerbefreiung jedenfalls befreit. Bis Mitte November verkauft er Waren für ins-
gesamt € 6.000 (Umsätze gesamt: € 57.000). Zwar überschreitet er die Umsatz-
grenze iHv € 55.000, er liegt aber noch innerhalb der Toleranzgrenze von 10 % 
(€ 60.500) und kann auch die Umsätze, die die Überschreitung der € 55.000-
Grenze bewirken, steuerfrei belassen. Führt er allerdings noch einen weiteren 
Umsatz iHv € 4.000 aus (Umsätze gesamt: € 61.000), sind dieser Umsatz und alle 
weiteren Umsätze bis zum Ende des Kalenderjahres nicht mehr befreit. Auch im 
folgenden Kalenderjahr ist die Befreiung nicht anwendbar. 

 
Nach der Rechtslage bis Ende 2024 entfiel die Befreiung hingegen nicht unterjährig, 
sondern rückwirkend mit Beginn des Kalenderjahres. In Bezug auf die Toleranz-
regel war bislang auf ein bis zu 15 %iges Überschreiten der Umsatzgrenze inner-
halb eines Zeitraums von fünf Kalenderjahren abzustellen. Nunmehr gilt die 
Toleranzregel ausschließlich für das laufende Kalenderjahr. Im Folgejahr27 ist die 

 
26  Vgl auch Spies, Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühba-

cher/Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 501 (516). 
27  Von der nach der MwSt-SystRL möglichen Ausweitung auf einen Zeitraum von zwei Kalen-

derjahren hat der österreichische Gesetzgeber keinen Gebrauch gemacht. 
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Steuerbefreiung – wegen der Überschreitung der Kleinunternehmergrenze im lau-
fenden Kalenderjahr – nicht anwendbar, auch wenn die Umsatzgrenze im laufen-
den Kalenderjahr um nicht mehr als 10 % überschritten wurde. Die nachfolgende 
Tabelle zeigt die Konsequenzen der Neuregelung auf. 

 
Jahr Umsatz im Inland KU j/n/tw*) Anmerkung 

2024 € 50.000 n Rechtslage 2024 (Umsatz netto bei 20 % USt-
Satz: € 41.667) 

2025 € 53.000 j Neue Umsatzgrenze im Vorjahr und auch im 
laufenden Jahr nicht überschritten. 

2026 € 57.000 j Umsatzgrenze im Vorjahr nicht überschritten, 
Toleranzregel im laufenden Jahr anwendbar. 

2027 € 54.000 n Umsatzgrenze im Vorjahr überschritten. 
2028 € 58.000 j Umsatzgrenze im Vorjahr nicht überschritten, 

Toleranzregel im laufenden Jahr anwendbar. 
2029 € 53.000 n Umsatzgrenze im Vorjahr überschritten. 
2030 € 62.000 tw Umsatzgrenze im Vorjahr nicht überschritten; 

laufendes Jahr: Steuerbefreiung bis € 55.000 
jedenfalls, bis € 60.500 bei Nutzung der Tole-
ranzregel. Der Umsatz, mit dem der Betrag 
von € 60.500 überschritten wird und alle wei-
teren Umsätze sind steuerpflichtig. 

Tab 1: Beispiel zur Umsatzgrenze inkl Toleranzgrenze  
(*) KU = Kleinunternehmer; j = ja; n = nein; tw = teilweise) 

Wie das Beispiel zeigt, kann sich die Kleinunternehmereigenschaft von Jahr zu Jahr 
ändern. Zwar war das schon bisher möglich, allerdings zeigt die Darstellung, dass 
aufgrund des Abstellens auf den Vorjahresumsatz ggf gerade in jenen Jahren keine 
Befreiung eintritt, in denen die Kleinunternehmergrenze nicht überschritten wird 
(so in den Jahren 2027 und 2029 in Tab 1). Mangels Verzichts auf die Kleinunter-
nehmerbefreiung sind die Umsätze hingegen im jeweiligen Folgejahr jedenfalls bis 
zur Umsatzgrenze von € 55.000 (ggf bis zur Umsatzgrenze inkl Toleranzregel von 
€ 60.500) steuerbefreit (so in den Jahren 2028 und 2030 in Tab 1). Der unterjährige 
Entfall der Kleinunternehmergrenze (so im Jahr 2030 in Tab 1) erfordert zudem, 
dass die Umsätze bei „Annäherung“ an die Betragsgrenze nicht nur taggenau, son-
dern „umsatzgenau“ beobachtet werden müssen. Wird die Grenze etwa mit einem 
Umsatz um 13:00 Uhr am 31.10. überschritten, sind nach dem Gesetzeswortlaut 
dieser Umsatz und alle nachfolgenden Umsätze am 31.10. bis Ende des Kalender-
jahres nicht mehr steuerbefreit. Für diesen Umsatz und die nachfolgenden Umsätze 
dürfen daher auch die Erleichterungen bei der Rechnungsausstellung, die § 11 
Abs 6 UStG nunmehr generell für Kleinunternehmer vorsieht (siehe Punkt c), nicht 
mehr in Anspruch genommen werden.28 Der Wechsel von der (unechten) Steuer-

 
28  Vgl auch ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 16. 
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befreiung29 zur Steuerpflicht geht bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen zu-
dem mit dem Recht auf Vorsteuerabzug einher, so dass aufgrund des unterjährigen 
Wechsels eine Zuordnung von Vorsteuern zu den steuerpflichtigen Umsätzen so-
wie ggf eine Vorsteueraufteilung und -berichtigung notwendig wird.30 

Da der Umsatz, der zur Überschreitung führt, nicht mehr steuerbefreit ist, kann 
die Kleinunternehmergrenze bzw die Toleranzgrenze uU nicht voll ausgenutzt 
werden.31 
 

Beispiel: 
Der Unternehmer A betreibt sein Unternehmen im Inland und ist als Kleinun-
ternehmer gem § 6 Abs 1 Z 27 UStG befreit. Er erzielt von Januar bis Oktober 
Umsätze iHv € 51.000. Die Umsätze sind mangels Verzichts auf die Steuerbefrei-
ung gem § 6 Abs 1 Z 27 UStG jedenfalls befreit. Im November tätigt er ein be-
sonders lukratives Geschäft und führt einen Umsatz iHv € 10.000 aus. Da er mit 
diesem Umsatz die Kleinunternehmergrenze und die Toleranzgrenze überschrei-
tet, ist dieser Umsatz (und alle nachfolgenden Umsätze) nicht mehr befreit. Er 
kann daher die an sich bis € 60.500 mögliche Befreiung (im Ausmaß von € 9.500) 
nicht nutzen. 

 
Zwar kann es als Vorteil gewertet werden, dass die Kleinunternehmereigenschaft 
nach der Neuregelung nicht mehr rückwirkend mit Beginn des Kalenderjahres ent-
fällt,32 und damit Probleme in Bezug auf die Behandlung bereits getätigter Umsätze 
beseitigt werden. Der unterjährige Wegfall kann allerdings wie dargelegt auch zu 
erheblichen Problemen führen (Verrechnung von Umsatzsteuer für den Umsatz ab 
Überschreitung, Vorsteuerabzug, Entfall der vereinfachten Rechnungsausstellung 
für Rechnungsbeträge über € 400). Art 288a Abs 1 der MwSt-SystRL eröffnet den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Steuerbefreiung im laufenden Jahr bis zu einer 
Umsatzgrenze von € 100.000 bei Überschreitung des festgelegten nationalen Jahres-
umsatzes weiter zu gewähren. Erst bei Überschreiten der € 100.000-Grenze entfällt 
die Steuerbefreiung nach dem Unionsrecht zwingend. Davon hat der österreichische 
Gesetzgeber – anders als dies etwa in Deutschland mit dem Jahressteuergesetz 202433 
erfolgte – bedauerlicher Weise keinen Gebrauch gemacht. Aus Vereinfachungsgrün-

 
29  Im Falle der Anwendung der Steuerbefreiung steht kein Vorsteuerabzug für die mit den Um-

sätzen in Zusammenhang stehenden Vorleistungen zu. 
30  Auf diese Problematik ebenfalls hinweisend Niedermair/Wagenthaler, Neuerungen für (EU-) 

Kleinunternehmer ab 2025, taxlex 2024, 225 (228). 
31  Siehe auch Maierhofer-Poiss/Herglotz, Umsatzsteuerliche Neuerungen für Kleinunternehmer, 

SWK 2024, 914 (915). 
32  So etwa P. Mayr, Der neue „EU-Kleinunternehmer“ im UStG, RWP 2024, 121 (124). 
33  Siehe § 19 dUStG idF JStG 2024, dBGBl I 387/2024. Die Umsatzgrenze in § 19 Abs 1 UStG 

beträgt im laufenden Jahr € 100.000, die Vorjahresumsatzgrenze ist mit € 25.000 festgelegt. 
Zum Entwurf des Bundesfinanzministeriums siehe etwa Stahlschmidt, Entwurf eines Jahres-
steuergesetzes 2024, RdW 2024, 509 (511). 
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den wäre eine derartige Regelung wünschenswert, um auch die Probleme eines un-
terjährigen Wegfalls der Befreiung weitgehend hintanzuhalten.34 

Bei Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit ist zu beachten, dass die 
Steuerbefreiung für Kleinunternehmer ex lege zur Anwendung kommt. Da im Vor-
jahr noch keine Umsätze erzielt wurden, ist die Steuerbefreiung des § 6 Abs 1 Z 27 
UStG im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit auch dann, wenn die Umsatzgrenze letzt-
endlich überschritten wird, bis zum Erreichen der Kleinunternehmergrenze (inkl 
Toleranzregel) anwendbar.35 Der Unternehmer müsste – um die Steuerpflicht der 
Umsätze von Beginn an zu erreichen – auf die Kleinunternehmerregelung gem § 6 
Abs 3 UStG verzichten. Dies bindet ihn allerdings für fünf Kalenderjahre (siehe 
Punkt D), wodurch dem Unternehmer ggf Nachteile entstehen können. Für das Jahr 
der Aufnahme der Tätigkeit sollte daher mE eine Sonderregelung normiert werden, 
die einen aktiven Verzicht gem § 6 Abs 3 UStG bei Überschreiten der Kleinunter-
nehmergrenze im ersten Jahr der Tätigkeit nicht erforderlich macht. 
 

Beispiel: 
Der Unternehmer A (Sitz der unternehmerischen Tätigkeit im Inland, kein ab-
weichendes Wirtschaftsjahr) nimmt im Jahr 2025 eine unternehmerische Tätig-
keit auf, die abgesehen von § 6 Abs 1 Z 27 UStG unter keine Steuerbefreiung fällt. 
Er geht davon aus, dass er die Umsatzgrenze im laufenden Jahr überschreiten 
wird. Tatsächlich betragen die Umsätze insgesamt € 70.000.  

Verzichtet der Unternehmer nicht aktiv auf die Steuerbefreiung des § 6 Abs 1 
Z 27 UStG, sind die Umsätze bis € 55.000 jedenfalls befreit (für die Umsätze bis 
€ 60.500 steht dem Unternehmer mE ein Wahlrecht zu, die Steuerbefreiung wei-
ter anzuwenden oder auch nicht). Der Umsatz, mit dem die Kleinunternehmer-
grenze bzw die Toleranzgrenze überschritten wird, sowie die restlichen Umsätze 
des Veranlagungszeitraums sind steuerpflichtig. Hat A die Umsätze mit Umsatz-
steuer fakturiert, schuldet er die Umsatzsteuer für die befreiten Umsätze gem § 11 
Abs 12 UStG aufgrund der Rechnungen (sofern diese nicht berichtigt werden). 
Vorsteuern im Zusammenhang mit diesen Umsätzen sind nicht abzugsfähig. Um 
dieses Ergebnis zu vermeiden, muss A nach dem Gesetzeswortlaut trotz Über-
schreitung der Kleinunternehmergrenze im laufenden Kalenderjahr aktiv auf die 
Kleinunternehmerregelung verzichten. 

 
Bisher war in der Literatur strittig, ob bei der Berechnung der Umsatzgrenze im Falle 
der Besteuerung nach vereinnahmten Entgelten auf die Vereinnahmung des Ent-

 
34  Siehe auch Flad, Die Reform der Kleinunternehmerregelung zum 1.1.2025, MwStR 2023, 878 

(888), wonach der Wechsel zwischen Kleinunternehmerregelung zur Normalbesteuerung aus 
Vereinfachungsgründen unionsrechtlich mit Ablauf des Jahres vorgesehen werden sollte, in 
dem die Voraussetzungen wegfallen. 

35  So auch die Auffassung des VAT Committee in Bezug auf die Befreiung für Start-up-Unter-
nehmer aus einem anderen Mitgliedstaat, siehe VAT Committee, Guidelines Resulting from 
the Meetings of the VAT Committee, 123rd Meeting of 20 November 2023 (taxud.c.1(2024) 
2616014 – EN), Document D – taxud.c.1(2024)4333871 – 1078, 307. 
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gelts (und damit auf die Entstehung der Steuerschuld) oder auf die Erbringung der 
Leistung abzustellen ist.36 Ruppe/Achatz37 vertreten in der aktuellen Auflage (zur bis 
31.12.2024 geltenden Rechtslage), dass generell der Zeitpunkt der Leistungserbrin-
gung und nicht der Zeitpunkt der Steuerschuldentstehung relevant ist.  

Ab 1.1.2025 bezeichnet der Ausdruck „Jahresumsatz im Mitgliedstaat“ gem 
Art 280a der MwSt-SystRL den „jährlichen Gesamtbetrag der Lieferungen von Ge-
genständen und Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer eines Steuerpflichtigen in 
diesem Mitgliedstaat in einem Kalenderjahr“. Art 284 Abs 1 der MwSt-SystRL nor-
miert, dass die „Mitgliedstaaten […] die Lieferung von Gegenständen und die Dienst-
leistungen in ihrem Hoheitsgebiet, die von in diesem Hoheitsgebiet ansässigen Steu-
erpflichtigen bewirkt werden, deren diesen Lieferungen von Gegenständen und/oder 
Dienstleistungen zuzurechnender Jahresumsatz in diesem Mitgliedstaat den für die 
Anwendung dieser Steuerbefreiung von diesen Mitgliedstaaten festgelegten Schwel-
lenwert nicht übersteigt, von der Steuer befreien.“ Die Formulierungen sprechen 
mE dafür, dass auch die unionsrechtliche Vorgabe idF der RL (EU) 2020/285 für die 
zeitliche Zuordnung die Erbringung der Leistung vor Augen hat. Die nationale Um-
setzung würde hingegen mE nach wie vor beide Interpretationen zulassen. Im Hin-
blick darauf, dass Kleinunternehmer ihre Umsätze vielfach nach vereinnahmten 
Entgelten versteuern werden, wird eine Überprüfung der Umsatzgrenzen anhand 
vereinbarter Entgelte zu einem nicht unbeträchtlichen Verwaltungsaufwand und 
wohl auch Fehlerpotential führen. Andererseits wird der unterjährige Wegfall der 
Steuerbefreiung durch Überschreiten der Kleinunternehmergrenze nach den der-
zeitigen nationalen Regelungen im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes zu be-
urteilen sein und nicht von der Vereinnahmung (und damit Zahlung durch den Ab-
nehmer) abhängig sein können.  

Anzumerken ist, dass § 19 Abs 2 dUStG in der Fassung des deutschen Jahress-
teuergesetzes 202438 hingegen – wie schon bisher in § 19 dUStG39 – ausdrücklich 
normiert, dass der für die Kleinunternehmerregelung relevante Gesamtumsatz nach 
vereinnahmten Entgelten zu berechnen ist. Eine einheitliche Vorgangsweise in den 
Mitgliedstaaten ist vor dem Hintergrund der Ausweitung der Befreiungsbestimmung 
auf in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmer und die damit verbundenen 
Meldepflichten nicht nur wünschenswert, sondern erforderlich. 

 
36  Für ein Abstellen auf die Vereinnahmung des Entgelts ua Kanduth-Kristen in Berger et al, 

UStG-ON3.02 (Stand 1.12.2021, rdb.at) § 6 Rz 703; Rößler in Ecker/Epply/Rößler/Schwab (Hrsg), 
Kommentar zur Mehrwertsteuer (75. Lfg 2023) § 6 Abs 1 Z 27 Rz 61. Generell auf den Leis-
tungszeitpunkt abstellend Ruppe/Achatz, UStG (2024) § 6 Rz 456; Rattinger in Melhardt/Tum-
pel, UStG (2021) § 6 Rz 672 (jeweils mit Hinweis auf VwGH 1.6.2017, Ro 2015/15/0037 zur 
Behandlung von Anzahlungen). In der Praxis wird bei Besteuerung nach vereinnahmten Ent-
gelten wohl idR auf die Vereinnahmung abgestellt (siehe etwa die Beispiele bei Maierhofer-
Poiss/Herglotz, Umsatzsteuerliche Neuerungen für Kleinunternehmer, SWK 2024, 914 [914 f]). 

37  Ruppe/Achatz, UStG (2024) § 6 Rz 456. 
38  § 19 dUStG idF JStG 2024, dBGBl I 387/2024. 
39  Vgl etwa Engelhardt, Zur Harmonisierung des umsatzsteuerlichen Kleinunternehmers, StB 2024, 

241 (241 ff). 
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c) Weitere Regelungen 
In § 11 Abs 6 UStG wird die Möglichkeit der vereinfachten Rechnungsausstellung 
ab 1.1.2025 generell auf Kleinunternehmer iSd § 6 Abs 1 Z 27 UStG erweitert. Für 
diese gilt die Bestimmung unabhängig von der Höhe des Rechnungsbetrags. Dem-
entsprechend genügt es, neben dem Ausstellungsdatum folgende Angaben in die 
„Kleinunternehmerrechnung“40 aufzunehmen:41 
– den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers; 
– die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder 

die Art und der Umfang der sonstigen Leistung; 
– den Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich 

die Leistung erstreckt; 
– das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer 

Summe und 
– den Steuersatz. 
Die Erweiterung der vereinfachten Rechnungsausstellung auf Kleinunternehmer ist 
grundsätzlich eine zu begrüßende Vereinfachungsmaßnahme.42 Zum Wegfall der 
Vereinfachungsregel bei unterjährigem Überschreiten der Umsatzgrenze (samt To-
leranzregel) siehe jedoch oben Punkt b. 

d) Übergangsregelung 
Gem § 28 Abs 64 UStG ist § 6 Abs 1 Z 27 UStG idF des AbgÄG 2024 am 1.1.2025 
in Kraft getreten und erstmals auf Umsätze und sonstige Sachverhalte anzuwenden, 
die nach dem 31.12.2024 ausgeführt werden bzw sich ereignen. Für die Anwendung 
der Neuregelung ist somit auf die Ausführung der Lieferung oder sonstigen Leis-
tung abzustellen. 

e) Zusammenfassende Übersicht 
Die Änderungen der Kleinunternehmerregelung mit 1.1.2025 sind für Unterneh-
mer, die ihr Unternehmen im Inland betreiben, der nachstehenden Tabelle zu ent-
nehmen. 

 

 
40  Siehe Melhardt/Kuder/Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgabenänderungs-

gesetz 2024 – Regierungsvorlage, ÖStZ 2024, 327 (335). 
41  Nach P. Mayr (Der neue „EU-Kleinunternehmer“ im UStG, RWP 2024, 121 [126 f]) ist das 

Vereinfachungspotenzial für steuerfreie Umsätze mangels Umsatzsteuerausweises beschränkt. 
Vorteilhaft ist, dass die Angaben zum Leistungsempfänger entfallen können. 

42  Vgl auch Maierhofer-Poiss/Herglotz, Umsatzsteuerliche Neuerungen für Kleinunternehmer, 
SWK 2024, 914 (917). 
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 bis 31.12.2024 ab 1.1.2025 

Umsatzgrenze  
(Kleinunternehmer-
grenze) 

€ 35.000 „netto“ 
(bei unterstellter  

Steuerpflicht) 

€ 55.000 
(ohne Mehrwertsteuer, 
aber keine unterstellte 

Steuerpflicht) 
für die Umsatzgrenze 
maßgeblicher Zeitraum 

aktueller  
Veranlagungszeitraum 

vorangegangenes  
Kalenderjahr und  

laufendes Jahr 
bei der Umsatzgrenze 
nicht zu berücksichti-
gende Umsätze 

Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäfts-
veräußerungen sowie Umsätze, die nach § 6 Abs 1 Z 8 lit d 

und j, Z 9 lit b und d, Z 10 bis 15, Z 17 bis 26 und Z 28 
UStG steuerfrei sind. 

Entfall der Befreiung  
bei Überschreiten der 
Umsatzgrenze 

rückwirkend mit Beginn  
des Kalenderjahres 

bei Einhaltung der Vorjah-
resgrenze ab Überschreiten 

der Umsatzgrenze (ggf 
inkl Toleranzgrenze) im 
laufenden Jahr (Entfall 

auch im Folgejahr) 
Toleranzgrenze Das einmalige Überschreiten 

der Umsatzgrenze um nicht 
mehr als 15 % innerhalb eines 
Zeitraums von fünf Kalender-

jahren ist unbeachtlich. 

Bei Überschreiten der 
Kleinunternehmergrenze 
um nicht mehr als 10 % 

kann die Steuerbefreiung 
noch bis zum Ende des Ka-
lenderjahres in Anspruch 
genommen werden (Ent-
fall jedoch im Folgejahr). 

Rechnungsausstellung keine Besonderheiten  
für Kleinunternehmer 

Vereinfachung gem § 11 
Abs 6 UStG generell für 

Kleinunternehmer 

Tab 2: Änderungen für im Inland ansässige Unternehmer im Überblick 

B. Kleinunternehmereigenschaft im Ausland von Unternehmern,  

die ihr Unternehmen im Inland betreiben 

Mit dem AbgÄG 2024 wurde in Art 6a UStG ein eigenes Verfahren für „EU-Kleinun-
ternehmer“ eingeführt. Die Abs 1 bis 6 dieser Norm richten sich an im Inland ansäs-
sige Unternehmer, die die Kleinunternehmerregelung im EU-Ausland in Anspruch 
nehmen möchten. Die Elemente des Verfahrens sind in Art 6a UStG wie folgt geregelt: 
– Abs 1 (Voraussetzungen): Einreichung einer Vorabmitteilung über das Portal des 

Bundesministeriums für Finanzen; unionsweiter Jahresumsatz überschreitet 
€ 100.000 im vorangegangenen Kalenderjahr nicht und im laufenden Kalender-
jahr noch nicht;43 Bestätigung der Anwendung der Befreiung gem Art 284 Abs 2 
der MwSt-SystRL durch zumindest einen Mitgliedstaat. 

 
43  Die Überprüfung des unionsweiten Schwellenwertes obliegt dem Ansässigkeitsstaat (vgl Mel-

hardt/Kuder/Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgabenänderungsgesetz 2024 
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– Abs 2 (Vorabmitteilung): Inhalt der Vorabmitteilung. 
– Abs 3 (Beginn der Inanspruchnahme): Erteilung einer Kleinunternehmer-Iden-

tifikationsnummer idR binnen 35 Werktagen ab Eingang der Vorabmitteilung 
(Suffix „EX“). 

– Abs 4 (Berichtspflichten): Verpflichtung zur Meldung von Änderungen. 
– Abs 5 (Meldung): Umsatzmeldungen durch den Unternehmer für jedes Kalender-

vierteljahr für die einzelnen Mitgliedstaaten binnen eines Monats ab Ende des 
Kalendervierteljahres über das elektronische Portal. Bei Schwellenwertüberschrei-
tung (€ 100.000) hat die Meldung binnen 15 Werktagen zu erfolgen (Überschrei-
ten und Umsatzbetrag bis zum Zeitpunkt des Überschreitens).44 

– Abs 6 (Beendigung und Ausschluss):  
– bei Mitteilung durch den Unternehmer (wirksam ab dem ersten Tag des nächs-

ten Kalendervierteljahres nach Eingang der Informationen des Unternehmers 
oder, wenn diese Informationen im letzten Monat eines Kalendervierteljah-
res eingehen, am ersten Tag des zweiten Monats des nächsten Kalendervier-
teljahres);  

– wenn die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen (wirksam ab diesem Zeit-
punkt);  

– bei Einstellung der Tätigkeit (wirksam ab dem Zeitpunkt, ab dem die Tätigkeit 
eingestellt wurde). 

Der unionsweite Jahresumsatz ist entsprechend Art 288 Abs 1 MwSt-SystRL45 wie 
die nationale Kleinunternehmergrenze (siehe Punkt A, 2) zu ermitteln. Im Falle einer 
Fakturierung von Umsatzsteuer für umsatzsteuerpflichtige Leistungen – etwa bei 
Ermittlung des unionsrechtlichen Jahresumsatzes, wenn in einzelnen Ländern Steu-
erpflicht gegeben ist (siehe Punkt C) oder in Bezug auf bis zur Wirksamkeit der Be-
freiung ausgeführte Umsätze – ist für die Umsatzgrenze auf die Nettoumsätze ohne 
Mehrwertsteuer abzustellen. Bei Überschreitung des Schwellenwertes für den uni-
onsweiten Jahresumsatz im laufenden Kalenderjahr fällt die Befreiung im Ausland 
nach den Vorgaben des Unionsrechts ab diesem Zeitpunkt zwingend weg. Der An-
sässigkeitsstaat hat die Kleinunternehmer-Identifikationsnummer in diesem Fall 
gem Art 284e lit a der MwSt-SystRL unverzüglich zu deaktivieren. Für die Befreiung 
im Inland ergeben sich aus der Überschreitung des unionsweiten Jahresumsatzes 
keine Konsequenzen. Die Überwachung der unionsweiten Umsatzgrenze obliegt 
dem Ansässigkeitsstaat.46 

Je nach der nationalen Regelung in dem Mitgliedstaat, in dem die Befreiung in 
Anspruch genommen werden soll, kann – entsprechend den Vorgaben des Art 288a 

 
– Regierungsvorlage, ÖStZ 2024, 327 [333] mit Hinweis auf GD TAXUD, Leitlinie aus der 121. 
Sitzung vom 21.10.2022, https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/474e7e57-
7e01-4de0-ac94-e55537e505ae_de?filename=guidelines-vat-committee-meetings_de.pdf und 
Art 37b Abs 1 und Abs 2 VO [EU] 904/201). 

44  Diese Meldungen sind auch abzugeben, wenn der Unternehmer in dem Kalendervierteljahr 
keine Umsätze ausgeführt hat (vgl ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 18). 

45  In der Fassung der RL (EU) 2020/285, zuletzt geändert durch die RL (EU) 2022/542 des Rates 
vom 5.4.2022 zur Änderung der Richtlinien 2006/112/EG und (EU) 2020/285 in Bezug auf 
die Mehrwertsteuersätze. 

46  Vgl Grebe/Raudszus, Neuerungen für Kleinunternehmer ab 1.1.2025, UStB 2024, 172 (177). 
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der MwSt-SystRL – neben dem nationalen Vorjahresumsatz auch der nationale Jah-
resumsatz im zweitvorangegangenen Kalenderjahr relevant und daher in der Mel-
dung anzugeben sein.47 Die Meldung gem Art 6a Abs 5 UStG hat die Umsätze in 
allen Mitgliedstaaten zu umfassen und muss ggf „Nullmeldungen“ für jene Mit-
gliedstaaten enthalten, in denen keine Umsätze ausgeführt wurden. Sieht der jewei-
lige Mitgliedstaat unterschiedliche Schwellenwerte für verschiedene Wirtschaftssek-
toren vor (siehe Art 284 Abs 1 der MwSt-SystRL), ist nach der Richtlinienvorgabe 
sicherzustellen, dass ein Steuerpflichtiger, der für die Inanspruchnahme mehrerer 
sektorspezifischer Schwellenwerte infrage kommt, nur einen dieser Schwellenwerte 
in Anspruch nehmen kann.48 In Art 284c der MwSt-SystRL ist vorgesehen, dass der 
Steuerpflichtige gegenüber diesem Mitgliedstaat verpflichtet ist, den Gesamtbetrag 
der Lieferungen von Gegenständen und/oder Dienstleistungen für jeden anwend-
baren Schwellenwert gesondert zu melden, wenn der Mitgliedstaat, der die Steuer-
befreiung gewährt, verschiedene Schwellenwerte nach Art 284 Abs 1 UAbs 2 der 
MwSt-SystRL anwendet. Die Überwachung der nationalen Umsatzgrenze obliegt 
dem jeweiligen Mitgliedstaat. Die Mitgliedstaaten erhalten zu diesem Zweck Zu-
griff auf die vom Ansässigkeitsstaat gespeicherten Daten.49 Teilt ein Mitgliedstaat 
dem Ansässigkeitsstaat mit, dass der Steuerpflichtige keinen Anspruch mehr auf die 
Steuerbefreiung hat, hat der Ansässigkeitsstaat die Kleinunternehmer-Identifika-
tionsnummer gem Art 284e lit b der MwSt-SystRL unverzüglich zu deaktivieren oder, 
sollte die Befreiung in anderen Mitgliedstaaten weiterhin zustehen, zu aktualisieren. 
Die Rechtsfolgen der Überschreitung treten für den Steuerpflichtigen aber nach dem 
Gesetzeswortlaut unabhängig davon ein, ob der jeweilige Mitgliedstaat eine Maß-
nahme setzt. 

Für die Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung im Ausland bestehen 
somit insgesamt drei Voraussetzungen: 
– Nichtüberschreitung des unionsrechtlichen Schwellenwerts von € 100.000 im 

Vorjahr und bislang im laufenden Kalenderjahr; 
– Durchführung des Verfahrens gem Art 6a UStG im Inland; 
– Nichtüberschreitung der jeweiligen nationalen Jahresumsatzgrenze im jeweili-

gen Mitgliedstaat im Vorjahr (ggf auch in dem vor dem Vorjahr liegenden Jahr) 
sowie bislang im laufenden Kalenderjahr. 

Ist der Unternehmer im anderen Mitgliedstaat bereits tätig, muss er nach Beantra-
gung des Verfahrens laufend überprüfen, ob die Kleinunternehmer-Identifikations-
nummer vom Ansässigkeitsstaat erteilt bzw aktualisiert wurde. Ab Erteilung sind 
die Umsätze steuerbefreit, bis zur Erteilung sind allfällige Umsätze steuerpflichtig. 
Dies ist für eine korrekte Verrechnung von Umsatzsteuer und für die Rechnungs-
ausstellung zu beachten.50 Im Falle einer Befreiung in einem anderen Mitgliedstaat 

 
47  Gem Art 288a Abs 1 der MwSt-SystRL steht den Mitgliedstaaten eine Ausdehnung auf zwei 

Kalenderjahre frei. 
48  Siehe auch Niedermair/Wagenthaler, Neuerungen für (EU-) Kleinunternehmer ab 2025, taxlex 

2024, 225 (226). 
49  Vgl Grebe/Raudszus, Neuerungen für Kleinunternehmer ab 1.1.2025, UStB 2024, 172 (177). 
50  Vgl Melhardt/Kuder/Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgabenänderungsge-

setz 2024 – Regierungsvorlage, ÖStZ 2024, 327 (333). 
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während des gesamten Kalenderjahres entfallen in diesem Mitgliedstaat Registrie-
rungs- und Erklärungspflichten.51 

Ein Unternehmer, der sein Unternehmen im Inland betreibt, das Verfahren bean-
tragt hat und beide Grenzwerte (national und unionsweit) einhält, kann wählen:52 
– Inanspruchnahme der inländischen Befreiung und der Befreiung in einzelnen 

oder allen anderen Mitgliedstaaten; 
– Inanspruchnahme nur der inländischen Befreiung oder nur der Befreiung in 

einzelnen oder allen anderen Mitgliedstaaten; 
– Inanspruchnahme keiner Befreiung. 
Die Überschreitung des unionsrechtlichen Schwellenwerts hindert die Inanspruch-
nahme der inländischen Kleinunternehmerregelung bei Einhaltung des nationa-
len Grenzwertes nicht. Die Inanspruchnahme der Regelung in anderen Mitglied-
staaten ist dann allerdings nicht mehr möglich. Die Überschreitung der nationalen 
Kleinunternehmergrenze des Ansässigkeitsstaats (oder der Verzicht auf die natio-
nale Befreiung) bei Einhaltung des unionsrechtlichen Schwellenwerts hindert um-
gekehrt die Inanspruchnahme in einzelnen oder allen anderen Mitgliedstaaten nicht, 
sofern die jeweiligen Grenzen dort eingehalten werden. Bei umsatzsteuerlich relevan-
ten Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten muss der Unternehmer somit die jewei-
ligen nationalen Schwellenwerte, die Regelungen iZm mit deren Überschreiten samt 
den Voraussetzungen für die Zuerkennung bzw für den Verlust der Kleinunterneh-
mereigenschaft kennen und die Registrierungs- (Vorabmitteilung) und Meldepflich-
ten iSd Art 6a UStG im Ansässigkeitsstaat einhalten.53 

Aufgrund der nunmehr möglichen Steuerbefreiung im EU-Ausland sieht Art 12 
Abs 5 UStG vor, dass der Vorsteuerabzug aus Lieferungen und sonstigen Leistungen 
sowie für die Einfuhr von Gegenständen ausgeschlossen ist, soweit diese mit Um-
sätzen im Zusammenhang stehen, die in einem anderen Mitgliedstaat ausgeführt 
werden und die nach dem Recht dieses Mitgliedstaates aufgrund einer Sonderrege-
lung für Kleinunternehmer steuerfrei sind. Parallel dazu wurden § 12 Abs 10 und 
11 UStG sowie § 18 Abs 5 UStG um Verweise auf diese neue Regelung ergänzt. Bei 
Inanspruchnahme der Kleinunternehmerregelung des § 6 Abs 1 Z 27 UStG im In-
land steht für inländische Vorleistungen gem Art 12 Abs 5 UStG kein Vorsteuerab-
zug zu, auch wenn die Vorleistungen für steuerpflichtige Umsätze im Ausland ver-
wendet werden.54 

 
51  Vgl Art 284d der MwSt-SystRL. 
52  Siehe G. Mayr, Die Highlights im AbgÄG 2024, RdW 2024, 495 (499). 
53  Aus dem Grund kritisch im Hinblick auf den Befolgungsaufwand und den möglichen Umfang 

an Transaktionskosten Engelhardt, Zur Harmonisierung des umsatzsteuerlichen Kleinunter-
nehmers, StB 2024, 241 (241 ff); ebenso Kempf, Der grenzüberschreitende Kleinunternehmer 
im Wandel der Zeit, in Hörtnagl/Kühbacher/Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold 
Beiser (2024) 241 (257 und 258); Spies, Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatz-
steuer, in Hörtnagl/Kühbacher/Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 501 
(518 f). Auch der Verwaltungsaufwand für den Informationsaustausch zwischen den Behörden 
ist nicht zu unterschätzen. 

54  Vgl Melhardt/Kuder/Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgabenänderungsge-
setz 2024 – Regierungsvorlage, ÖStZ 2024, 327 (335) mit Beispiel. Dies gilt unabhängig davon, 
ob der Unternehmer sein Unternehmen im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat be-
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C. Kleinunternehmereigenschaft im Inland von Unternehmern,  

die ihr Unternehmen im Ausland betreiben 

1. Anwendungsvoraussetzungen 

Im Ausland ansässige Unternehmer können nur dann unter die Kleinunternehmer-
regelung fallen, wenn das Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU 
betrieben wird. Auf Unternehmer, die in Drittstaaten ansässig sind, ist die Regelung 
nicht anwendbar.55 

Für im EU-Ausland ansässige Unternehmer gelten neben der inländischen Klein-
unternehmergrenze folgende Voraussetzungen für die Anwendung der Steuerbe-
freiung gem § 6 Abs 1 Z 27 UStG: 
– Der unionsweite Jahresumsatz übersteigt den Schwellenwert von € 100.000 im 

vorangegangenen Kalenderjahr nicht und im laufenden Jahr noch nicht und 
– der Unternehmer hat in einem anderen Mitgliedstaat die Inanspruchnahme der 

Befreiung im Rahmen eines Verfahrens iSd Art 6a UStG beantragt. 
Grundsätzlich sind im EU-Ausland ansässige Unternehmer im Inland als steuer-
pflichtig zu behandeln. Nur, wenn sich der im EU-Ausland ansässige Unternehmer 
in seinem Ansässigkeitsstaat vorher aktiv zur Kleinunternehmerregelung anmeldet 
und die Umsatzgrenzen (national und unionsweit) nicht überschreitet, ist Klein-
unternehmereigenschaft gegeben. Die Steuerbefreiung ist ab dem Tag der Mittei-
lung der Kleinunternehmer-Identifikationsnummer (Suffix „EX“) im Rahmen 
des Verfahrens iSd Art 6a UStG56 anwendbar bzw falls eine Kleinunternehmer-
Identifikationsnummer bereits vorhanden ist, ab dem Tag, an dem der andere Mit-
gliedstaat die Kleinunternehmer-Identifikationsnummer hinsichtlich der Steuerbe-
freiung im Inland bestätigt. 

Dabei ist es irrelevant, ob der Unternehmer in seinem Ansässigkeitsstaat von der 
dortigen Kleinunternehmerregelung Gebrauch macht oder nicht. Unter der Voraus-
setzung, dass der unionsweite Jahresumsatz nicht überschritten wird, kann im In-
land (bei Einhaltung der nationalen Kleinunternehmergrenze und vorhergehender 
Beantragung) Kleinunternehmereigenschaft vorliegen, auch wenn im Ansässigkeits-
staat die nationale Kleinunternehmergrenze überschritten oder auf die Steuerbe-
freiung – entsprechend der geltenden nationalen Normen – verzichtet wird. 

Nimmt ein im EU-Ausland ansässiger Unternehmer dort die Kleinunternehmer-
befreiung in Anspruch und tätigt er im Inland steuerpflichtige Umsätze, ist ein Vor-
steuerabzug aus Lieferungen und sonstigen Leistungen sowie der Einfuhr von Ge-
genständen, die mit den im EU-Ausland befreiten Umsätzen in Zusammenhang 
stehen, gem Art 12 Abs 5 UStG nicht möglich.57 Weiters ist ein Vorsteuerabzug im 

 
treibt (vgl ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 17). Dieser Vorsteuerausschluss trotz Verwendung 
für im Ausland steuerpflichtige Umsätze ist nach Ansicht des EuGH (15.11.2017, C-507/16 
Entertainment Bulgaria System EOOD) durch die MwSt-SystRL gedeckt. 

55  Vgl auch ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 14. 
56  Siehe dazu Punkt B. 
57  Vgl ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 17 mit Beispiel. 
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Inland generell nicht möglich, wenn der im EU-Ausland ansässige Unternehmer in 
Österreich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt.58  

Art 6a UStG enthält die Sonderregelung für im Inland ansässige Unternehmer, 
die die Kleinunternehmerregelung im Ausland in Anspruch nehmen möchten (siehe 
Punkt B). Lediglich Art 6a Abs 7 UStG bezieht sich auf im EU-Ausland ansässige 
Unternehmer, die in einem anderen Mitgliedstaat zu einem Verfahren iSd Art 6a 
UStG registriert sind, und sieht eine Sanktion bei Nichteinhaltung von Meldepflich-
ten vor. Unterlässt ein solcher Unternehmer die Einreichung der quartalsweisen Mel-
dung pflichtwidrig oder erweist sich diese als unvollständig oder unrichtig, hat das 
Finanzamt die Steuer festzusetzen, soweit es sich um im Inland ausgeführte Umsätze 
handelt. 

2. Unionsweiter Jahresumsatz und nationale Kleinunternehmergrenze 

Für im EU-Ausland ansässige Unternehmer tritt neben die nationale Kleinunter-
nehmergrenze eine unionsweite Jahresumsatzgrenze. Gem Art 280 Z 2 der MwSt-
SystRL ist der „Jahresumsatz in der Union“ (= unionsweiter Jahresumsatz) der jähr-
liche Gesamtbetrag der Lieferungen von Gegenständen und Dienstleistungen ohne 
Mehrwertsteuer eines Steuerpflichtigen im Gebiet der Gemeinschaft in einem Ka-
lenderjahr. Der Begriff umfasst daher entsprechend der Begrenzung der Regelung 
auf das Unionsgebiet nur Umsätze innerhalb der EU, Drittlandsumsätze fallen nicht 
darunter. Die Bestimmung der Umsätze erfolgt entsprechend der Definition in 
Art 288 der MwSt-SystRL analog zur Errechnung der inländischen Umsatzgrenze, 
allerdings unter Einbeziehung aller relevanten, in der Europäischen Union getätig-
ten Umsätze (siehe Punkt A, 2). 

IZm mit dem unionsweiten Jahresumsatz existiert keine Toleranzregel, so dass im 
Vorjahr und im laufenden Jahr die Überschreitung der € 100.000-Grenze maßgeblich 
ist. Die Überschreitung der Umsatzgrenze im Vorjahr führt zum Entfall der Kleinun-
ternehmereigenschaft im laufenden Kalenderjahr; die Überschreitung im laufenden 
Kalenderjahr bei Nichtüberschreitung im Vorjahr führt zum unterjährigen Entfall 
der Kleinunternehmereigenschaft ab dem Zeitpunkt des Überschreitens. Die Über-
schreitung des unionsweiten Jahresumsatzes kann dabei durch einen Inlandsumsatz 
oder durch einen Umsatz in einem anderen EU-Mitgliedstaat erfolgen. Für Inlands-
umsätze gilt die Toleranzregel auch für im EU-Ausland ansässige Unternehmer. 

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang für einen in Deutsch-
land ansässigen Unternehmer mit Umsätzen in Deutschland und in Österreich im 
Anwendungsbereich der Neuregelung in vier Varianten (ohne Vorjahresbetrach-
tung;59 Beurteilung der Kleinunternehmerschaft in Österreich zum Jahresende;60 for-
male Voraussetzungen erfüllt): 

 
58  Vgl Melhardt/Kuder/Zolles, Umsatzsteuerliche Änderungen durch das Abgabenänderungsge-

setz 2024 – Regierungsvorlage, ÖStZ 2024, 327 (335); ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 17. Siehe 
auch Fußnote 54. 

59  Zunächst erfolgt eine isolierte Betrachtung eines Kalenderjahres ohne Betrachtung der Vor-
jahresumsätze. 

60  Solange die Grenzen nicht überschritten werden, ist (ohne Vorjahresbetrachtung) grundsätz-
lich Kleinunternehmereigenschaft gegeben. 
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Variante Umsatz in 
Deutschland 

Umsatz in 
Österreich 

Unionsweiter 
Jahresumsatz 

KU in  
Ö j/n*) 

Anmerkung 

1 € 60.000 € 30.000 € 90.000 j Beide Umsatzgrenzen 
werden nicht überschritten. 

2 € 80.000 € 40.000 € 120.000 n Unionsweite Grenze 
wird überschritten. 

3 € 29.000 € 61.000 € 90.000 n Nationale Grenze wird 
überschritten. 

4 € 70.000 € 70.000 € 140.000 n Unionsweite und natio-
nale Grenze werden 

überschritten. 

Tab 3: Kleinunternehmereigenschaft im Inland von im EU-Ausland ansässigen Unternehmern I 
(*) KU = Kleinunternehmer; j = ja; n = nein)  

Bei einer Betrachtung im Zeitverlauf ergibt sich für einen in Deutschland ansässi-
gen Unternehmer mit Umsätzen in Deutschland und Österreich bei Erfüllung der 
formalen Voraussetzungen folgendes Bild: 

 
Jahr Umsatz in 

Deutschland 
Umsatz in 
Österreich 

Unionsweiter 
Jahresumsatz 

KU in 
Ö j/n*) 

Anmerkung 

2025 € 60.000 € 30.000 € 90.000 j Beide Grenzen werden nicht 
überschritten. 

2026 € 44.000 € 56.000 € 100.000 j Grenzen wurden im Vorjahr 
nicht überschritten, nationale 
Toleranzgrenze wird im laufen-

den Jahr nicht überschritten. 
2027 € 55.000 € 35.000 € 90.000 n Nationale Grenze wurde im 

Vorjahr überschritten. 
2028 € 35.000 € 65.000 € 100.000 tw Grenzen wurden im Vorjahr 

nicht überschritten. Aber:  
nationale Grenze wird im 

Laufe des Jahres überschritten 
– ab dem Zeitpunkt kein 
Kleinunternehmer mehr. 

2029 € 50.000 € 40.000 € 90.000 n Nationale Grenze wurde im 
Vorjahr überschritten. 

2030 € 55.000 € 45.000 € 100.000 j Grenzen wurden im Vorjahr 
und laufend nicht überschritten. 

2031 € 70.000 € 50.000 € 120.000 tw Grenzen im Vorjahr nicht 
überschritten, aber: unions-

weite Grenze wird im Laufe des 
Jahres überschritten – ab dem 
Zeitpunkt kein Kleinunterneh-

mer mehr. 

Tab 4: Kleinunternehmereigenschaft im Inland von im EU-Ausland ansässigen Unternehmern II 
(*) KU = Kleinunternehmer; j = ja; n = nein; tw = teilweise) 
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Zur Beantragung des Verfahrens iSd Art 6a UStG als Voraussetzung für die Steu-
erbefreiung im Inland siehe ErlRV 2610 BlgNR XXVII. GP, 15 mit Beispielen. 

D. Verzicht auf die Steuerbefreiung (Option zur Steuerpflicht) 

1. Verzicht auf die Steuerbefreiung 

Gem § 6 Abs 3 UStG kann der Unternehmer bis zur Rechtskraft des Bescheides 
gegenüber dem Finanzamt schriftlich – bzw wenn der Unternehmer sein Unterneh-
men in einem anderen Mitgliedstaat betreibt, über das Portal des anderen Mitglied-
staates – erklären, dass er auf die Anwendung des § 6 Abs 1 Z 27 UStG verzichtet 
(Option zur Steuerpflicht).  

Der Verzicht kann gem § 6 Abs 3 UStG nur mit Wirkung vom Beginn eines 
Kalenderjahres ausgeübt werden und bindet den Unternehmer mindestens für 
fünf Kalenderjahre (Bindefrist zur Steuerpflicht). Nach dem Gesetzeswortlaut be-
zieht sich dieser Satz sowohl auf Unternehmer, die ihr Unternehmen im Inland be-
treiben, als auch auf Unternehmer, die ihr Unternehmen im EU-Ausland betreiben. 
Unternehmer, die ihr Unternehmen im Inland betreiben, können die Verzichtser-
klärung bis zur Rechtskraft des Bescheides „rückwirkend“ mit Wirkung für das be-
troffene Kalenderjahr abgeben.  

Für Unternehmer, die ihr Unternehmen im EU-Ausland betreiben, ist allerdings 
mE sowohl der Verzicht „mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres“ als auch die 
fünfjährige „Bindefrist“ in Frage zu stellen. Für diese Unternehmer wird in § 6 Abs 1 
Z 27 UStG auf das Verfahren iSd Art 6a UStG verwiesen, das seine Grundlage in den 
Art 284 ff der MwSt-SystRL findet. Nach der mit dem Unionsrecht übereinstimmen-
den österreichischen Rechtslage sieht dieses Verfahren (für inländische Unternehmer 
als Kleinunternehmer im EU-Ausland) weder vor, dass der „Verzicht“ auf die Steu-
erbefreiung im EU-Ausland (= Beendigung des Verfahrens als EU-Kleinunterneh-
mer) nur Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres zulässig ist, noch ist eine Binde-
frist von fünf Jahren nach erfolgtem „Verzicht“ normiert. In Bezug auf die Beendigung 
ist in Art 6a Abs 6 UStG vorgesehen, dass die Mitteilung des Unternehmers, das 
Verfahren nicht länger in Anspruch nehmen zu wollen, ab dem ersten Tag des nächs-
ten Kalendervierteljahres nach Eingang der Informationen des Unternehmers, oder 
wenn diese Informationen im letzten Monat eines Kalendervierteljahres eingehen, 
am ersten Tag des zweiten Monats des nächsten Kalendervierteljahres wirksam ist. 
Es wird daher für EU-Unternehmer auf die Verfahrensregelungen im jeweiligen 
Ansässigkeitsstaat abzustellen sein. Zudem ist allgemein anzumerken, dass die Klein-
unternehmerregelung auf im EU-Ausland ansässige Unternehmer nicht zur Anwen-
dung kommt, wenn diese sich in ihrem Ansässigkeitsstaat nicht für das Verfahren iSd 
Art 6a UStG registrieren. Insofern ist die Grundregel der umsatzsteuerlichen 
Behandlung dieser Unternehmer die Steuerpflicht (nicht die Steuerbefreiung), so 
dass die Begriffe der „Option zur Steuerpflicht“ bzw des „Verzichts auf die Steuer-
befreiung“ für diese Unternehmer verfehlt sind.61 § 6 Abs 3 UStG erscheint daher 

 
61  Siehe Spies, Kleinunternehmer und Vermietung in der Umsatzsteuer, in Hörtnagl/Kühbacher/ 

Mayr/Pülzl/Zorn (Hrsg), Festschrift Reinhold Beiser (2024) 501 (523). 
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reformbedürftig, die zwischen Bindestrichen stehende Wortfolge „bzw wenn der 
Unternehmer sein Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat betreibt, über das 
Portal des anderen Mitgliedstaates“ ist mE zu streichen. Eine Bindefrist von fünf 
Jahren sollte für diese Unternehmer – sofern gewünscht – mE zur Klarstellung ge-
sondert normiert werden (wie etwa in § 19 Abs 5 dUStG idF JStG 2024). 

2. Widerruf des Verzichts 

Betreibt der Unternehmer sein Unternehmen im Inland, kann der Verzicht nach 
Ablauf der Bindefrist nur mit Wirkung vom Beginn eines Kalenderjahres an wider-
rufen werden und ist spätestens bis zum Ablauf des ersten Kalendermonates nach 
Beginn dieses Kalenderjahres zu erklären.  

Für Unternehmer, die ihr Unternehmen im EU-Ausland betreiben, wird – siehe 
oben – auf das Verfahren des Ansässigkeitsstaates iSd Art 6a UStG abzustellen sein. 
Nach der österreichischen Gesetzeslage sieht Art 6a UStG für den Fall im Inland 
ansässiger Unternehmer, die im EU-Ausland tätig sind, keine Bestimmung vor, die 
eine Beantragung nach einer vorangehenden Beendigungserklärung von einer Bin-
defrist abhängig macht, eine solche müsste mE gesondert normiert werden. Zudem 
kann die Beantragung des Verfahrens iSd Art 6a UStG unterjährig erfolgen und 
unterjährig wirksam werden (siehe Art 6a Abs 3 UStG). Dies erhärtet den Befund, 
dass die Regelung des § 6 Abs 3 UStG auf im Inland ansässige Unternehmer einzu-
schränken wäre und in der derzeitigen Ausgestaltung lediglich für die nationale Be-
freiung Relevanz hat. 

IV. Zusammenfassung 

Die Umsetzung der ab 1.1.2025 geltenden unionsrechtlichen Vorgaben für die um-
satzsteuerliche Behandlung von Kleinunternehmern in nationales Recht wirft so-
wohl für im Inland ansässige Unternehmer als auch für im EU-Ausland ansässige 
Unternehmer einige Zweifelsfragen sowie praktische Umsetzungsschwierigkeiten auf. 
Zum Teil erscheint auch legistischer Änderungs- oder Nachbesserungsbedarf gege-
ben. Dies betrifft mE die nationale Toleranzregel iZm der Überschreitung der Klein-
unternehmergrenze im laufenden Jahr. Entsprechend den Möglichkeiten, die das 
Unionsrecht bietet, wäre die Aufrechterhaltung der Steuerbefreiung bis zu einem 
Schwellenwert von € 100.000 wünschenswert, um einen unterjährigen Wechsel des 
Besteuerungsregimes möglichst hintanzuhalten. Auch für den Beginn der unterneh-
merischen Tätigkeit erscheinen Regelungen notwendig, wenn die Steuerbefreiung bei 
Überschreitung der Kleinunternehmergrenze im ersten Jahr der Tätigkeit für Um-
sätze bis € 55.000 nicht zur Anwendung kommen soll. Die Regelungen in § 6 Abs 3 
UStG in der derzeitigen Ausgestaltung sind mE auf die nationale Kleinunternehmer-
regelung zu begrenzen, da mit den Verfahren iSd Art 6a UStG für im EU-Ausland 
ansässige Unternehmer entsprechende Regelungen zur Inanspruchnahme und zur 
Beendigung des Regimes im Ansässigkeitsstaat vorhanden sind. Klärungsbedarf 
besteht ua iZm der Ermittlung der Kleinunternehmergrenze bei Besteuerung nach 
vereinnahmten Entgelten. 
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Insgesamt erscheinen die Regelungen für im EU-Ausland ansässige Unterneh-
mer hinsichtlich der Inanspruchnahme der Steuerbefreiung im Inland bzw für im 
Inland ansässige Unternehmer hinsichtlich der Inanspruchnahme der Steuerbe-
freiung im EU-Ausland komplex, verwaltungsaufwändig und im Hinblick auf den 
möglichen unterjährigen Eintritt der Befreiung (mit Erteilung bzw Bestätigung der 
Kleinunternehmer-Identifikationsnummer) und Wegfall der Befreiung (durch Über-
schreiten der Umsatzgrenzen) auch in nicht geringem Maße fehleranfällig. Es wird 
sich letztlich zeigen, wie die Regelungen in der Praxis angenommen werden. 

 
 
 




